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Fasnachtsüberraschung                                 Foto: zvg 

CORONA Fasnacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an die vier Fasnächtlerinnen, welche die älteren Fas-
nachtsnarren mit selbstgemachten Fasnachtsküechli, Schenkeli und Kar-
toffelschenkeli überraschten. Die Überraschung ist gelungen, es ist so 
manche Freudenträne geflossen. 

 

Herzlichen Dank für das Engagement. 
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Aus dem Gemeinderat 

Schaden Bergweg – Durchlauf 
Stellibach 
In der Gegend des "Stelliweihers" 
quert der Feisternaubach den Ber-
weg. An dieser Stelle ist die 
Strasse eingebrochen. Der Bach 
unterhöhlt die Kofferung und hat 
diese teilweise mitgerissen.   
Die Bachunterführung soll natur-
gerecht in Stand gestellt und die 
Kofferung wieder hergestellt wer-
den. Die Sanierungsarbeiten wer-
den auf CHF 19'000.00 zu stehen 
kommen. Der Gemeinderat hat die 
Arbeiten vergeben. Die Burgerkor-
poration wird sich an den Kosten 
ebenfalls beteiligen. Sobald die 
Baubewilligung vom Kanton einge-
troffen ist, wird mit den Sanie-
rungsarbeiten begonnen.  

Gemeindeverwaltung 

Schalterdienst auf Voranmel-
dung 
Trotz der bereits in Kraft getrete-
nen Lockerungen ist ein Besuch 
auf der Gemeindeverwaltung wei-
terhin nur auf Voranmeldung mög-
lich. 

Ihre Anliegen werden telefonisch 
oder per E-Mail an gemeinde@dit-
tingen.ch entgegengenommen 
und bearbeitet. 

Sämtliche Räumlichkeiten der Ge-
meinde bleiben bis auf weiteres für 
die Nutzung geschlossen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Ver-
ständnis und bleiben Sie gesund. 

Der Gemeinderat 

Leinenpflicht für Hunde 
Der Frühling beginnt und mit ihm 
die Brut- und Setzzeit der einhei-
mischen Vögel und Säugetiere. 
Um die Störungen für unsere Wild-
tiere gering zu halten, werden die 
Hundehaltenden gebeten der kan-
tonalen Leinenpflicht nachzukom-
men. Sie gilt vom 1. April bis zum 
31. Juli im Wald und an Waldrän-
dern. 

 
 Danke für Ihre Rücksicht  

zum Wohl der Wildtiere 

 

Ausbildungsbeiträge 
(Stipendien und Ausbildungsdarle-
hen)  

Der Kanton Basel-Landschaft ge-
währt nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität (d.h. die Kosten kön-
nen weder durch Angehörige noch 
auf andere Weise aufgebracht 
werden) Ausbildungsbeiträge an 
folgende Ausbildungsrichtlinien 
nach abgeschlossener obligatori-
scher Schulzeit und unter der Vo-
raussetzung der Anerkennung der 
Ausbildungs-stätte.  

• Berufslehre und Anlehre 
• Fachhochschulen 
• Fachschulen 
• Höhere Fachschulen 
• Maturitätsschulen 
• Schulen für Allgemeinbildung 
• Universitäten 
• Vollzeitberufsschulen 

Folgende Kategorien von Personen 
können sich um Ausbildungsbei-
träge bewerben, sofern sie im 
Kanton Basel-Landschaft stipendi-
enrechtlichen Wohnsitz haben: 

• Personen mit Schweizer Bür-
gerrecht einschliesslich Aus-
landschweizer und Ausland-
schweizerinnen mit Baselbie-
ter Bürgerrecht; 

• Personen ohne Schweizer Bür-
gerrecht mit einer kantonalen 
Niederlassung (Ausweis C)  
oder einer Aufenthaltsbewilli-
gung (Ausweis B) mit seit fünf 
Jahren legalem Status in der 
Schweiz. 

Besondere Bestimmungen gelten 
für anerkannte Flüchtlinge und EU-
Bürgerinnen und Bürger (für De-
tails verweisen wir Sie auf unsere 
Webseite oder unsere Telefon-
nummer 061 552 79 99).  

Bewerbung / Formulare 

Gesuche um Ausrichtung von Aus-
bildungsbeiträgen sind auf einem 
besonderen Formular, das bei der 
Abteilung Ausbildungsbeiträge, 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Te-
lefon: 061 552 79 99), bezogen 
werden kann, vollständig ausge-
füllt innerhalb der vorgeschriebe-
nen Frist (s. Endtermine weiter un-
ten) der Steuerbehörde bei der 
Wohnsitzgemeinde der Eltern des 
Bewerbers oder der Bewerberin 
einzureichen. Von dieser wird sie 
nach Kontrolle der Angaben auf  

 

der ersten Seite und Eintrag der 
elterlichen Steuerfaktoren auf der 
letzten Seite direkt an die er-
wähnte Adresse weiter geleitet. 

Beilagen 

Wer sich zum ersten Mal um Aus-
bildungsbeiträge bewirbt, hat dem 
Anmeldeformular das Zeugnis der 
zuletzt besuchten Schule oder das 
zuletzt erworbene Abschlusszerti-
fikat oder -diplom beizulegen. Be-
steht ein Lehr- oder Ausbildungs-
vertrag, so ist davon ebenfalls eine 
Kopie mit einzureichen. Zwingend 
ist auf dem Anmeldeformular die 
13-stellige Sozialversicherungs-
nummer ("neue AHV-Nummer") 
anzugeben. 

Sind die Eltern der sich bewerben-
den Person gerichtlich getrennt   
oder geschieden, so muss ein Aus-
zug aus dem entsprechenden Ur-
teil mit Angaben über eine allfäl-
lige Kindszusprechung sowie über 
die gerichtlich bestätigten Kindsa-
limente beigelegt werden. 

Personen ohne Schweizer Bürger-
recht müssen eine Kopie der Nie-
derlassungsbewilligung bezie-
hungsweise der Aufenthaltsbewil-
ligung beifügen, anerkannte 
Flüchtlinge eine Kopie des sie be-
treffenden Asylentscheids mit An-
gaben über die Kantonszuwei-
sung. 

Bezieht sich das Erstgesuch auf 
eine Zweitausbildung, also eine 
Ausbildung in einer anderen als 
der angestammten Berufsrich-
tung, so ist dies zudem der Kom-
mission für Ausbildungsbeiträge 
gegenüber schriftlich und belegt 
zu begründen. 

Eingabefristen 

Gestützt auf §16 Absatz2 des Ge-
setzes über Ausbildungsbei-träge 
werden für die Einreichung der Ge-
suche folgende Termine festge-
setzt, wobei der Zeitpunkt der Ein-
reichung bei der Wohnsitzge-
meinde der Eltern massgeblich ist: 

1. Auf den 28.02.2021 haben Ge-
suche für das Lehrjahr 
2020/2021 einzureichen.   
Berufslernenden, die ihre 
Lehre im Sommer 2020 ange-
treten haben, oder bisherige 
Bewerber und Bewerberinnen, 
die in einem Vorjahr ihre Lehre 
begonnen haben.  
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2. Auf den 30.04.2021 haben Ge-
suche einzureichen:  
Schüler, Schülerinnen und 
Studierende, die ihre Ausbil-
dung in den Monaten Januar, 
Februar, März oder April 2021 
beginnen, oder bisherige Be-
werber und Bewerberinnen, 
die in einem Vorjahr in diesen 
Monaten mit ihrer Ausbildung 
begonnen haben. 

3. Auf den 31.08.2021 haben Ge-
suche einzureichen:  
Schüler, Schülerinnen und 
Studierende, die ihre Ausbil-
dung in den Monaten Mai, 
Juni, Juli oder August 2021 be-
ginnen, oder bisherige Bewer-
ber und Bewerberinnen, die in 
einem Vorjahr in diesen Mona-
ten mit ihrer Ausbildung be-
gonnen haben. 

4. Auf den 31.10.2021 haben Ge-
suche einzureichen:  
Schüler, Schülerinnen und 
Studierende, die ihre Ausbil-
dung in den Monaten Septem-
ber, Oktober, November oder 
Dezember 2021 beginnen,   
oder bisherige Bewerber und 
Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr in diesen Monaten mit 
ihrer Ausbildung begonnen ha-
ben. 

5. Auf den 28.02.2022 haben Ge-
suche für das Lehrjahr 
2020/21 einzureichen:  
Berufslernende, die ihre Lehre 
im Sommer 2021 antreten 
werden. 

Bei den angegebenen Daten han-
delt es sich um Endtermine für die 
Abgabe des Formulars bei der 
Wohnsitzgemeinde der Eltern be-
ziehungsweise des massgeblichen 
Elternteils; wir empfehlen drin-
gend eine frühzeitige Einreichung, 
da auf verspätete Anmeldungen 
nicht eingetreten werden kann. 

Bisherige Bezüger und Bezügerin-
nen von Ausbildungsbeiträgen 

Wer im vorangehenden Ausbil-
dungsjahr Stipendien oder Dar-
lehen bezogen hat, erhält das For-
mular zur Erneuerung des Antrags 
im kommenden März/April zuge-
stellt, sofern die ununterbrochene 
Ausbildung noch mindestens ein 
Jahr andauert. Nichtzustellung 
enthebt nicht von der Einhaltung 
der vorstehend ausgeführten Ein-
gabetermine. 

 

Auskünfte und weitere Informatio-
nen 

Für nähere Informationen wen-
den Sie sich bitte an die Abteilung 
Ausbildungsbeiträge (Telefon: 061 
552 79 99), Rosen-strasse 25, 
4410 Liestal. Weitere aktuelle Hin-
weise zu Stipendien und Ausbil-
dungsdarlehen finden Sie im Inter-
net unter: www.afbb.bl.ch, die 
Mailadresse lautet: stipen-
dien@bl.ch. 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Dienststelle Berufsbildung,  

Mittelschulen und Hochschulen 
Ausbildungsbeiträge 

Baugesuche 
Özdal Serap und Yusuf, Carport / 
2 Container, Ritzenmattweg2  
BSP Handwerker Shop Gmbh, Um-
bau und Zweckänderung, Basel-
strasse 21 
Baubewilligungen 
Reinhard Urs und Ursula, Um- und 
Ausbau EFH, Alte Strasse 29 

Werkhof 

Sträucher und Hecken schnei-
den 
Im Frühling, wenn die Vegetati-
onsperiode einsetzt, zeigen sich 
Sträucher von ihrer schönsten 
Seite. 

Sträucher, Hecken und Bäume 
können aber auch eine Gefahr dar-
stellen, wenn sie in den Strassen-
raum ragen oder die Sichtverhält-
nisse bei Strasseneinmündungen, 
Kurven und Kuppen behindern. 

Im Interesse der allgemeinen Ver-
kehrssicherheit und der Unfallver-
hütung bittet der Gemeinderat alle 
Strassenanstösser, ihre Sträucher, 
Hecken, und Bäume so weit zurück 
zu schneiden, dass die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer und der An-
wohnerschaft vollumfänglich ge-
währleistet ist. 

 

Einfriedungen an Strassenkreu-
zungen dürfen die Übersicht nicht  
 

 

behindern. Sie sollen deshalb dau-
ernd niedrig gehalten werden (ma-
ximale Höhe 1.2 m).  
Denken Sie in diesem Zusammen-
hang ebenfalls an Bäume und 
Sträucher, welche vielleicht Ihren  

Nachbarn nicht mehr erfreuen. Ein 
kleines Bäumchen gefällt allen, 
aber es kann früher oder später 
den Nachbarn die Aussicht oder 
gar die Sonne nehmen! 

Baumschnittmaterial sammeln 
Das Baumschnittmaterial vom 
Feld kann noch bis 31. März 2021 
auf dem Schiblifels Baumschnitt zu 
deponiert werden. Danach wird die 
Sammelstelle wieder abgesperrt. 

Gemeinderat / Werkhof 

Neu im Schulrat 

Denise Niederberger 
Guten Tag   
liebe Dittingerinnen und Dittinger 

Gerne möchte ich mich hier kurz 
vorstellen: 

Mein Name ist Denise Niederber-
ger, ich bin 61 Jahre jung.  
Im Februar 
2016 bin ich 
hier in Dit-
tingen sess-
haft gewor-
den. Ich 
komme aus 
Basel und 
bin gelernte 
Hochbau-
zeichnerin. 
Später habe ich als Haushalthilfe 
bei der Betagtenhilfe Basel, heute 
Spitex, meine weitere Tätigkeit 
begonnen. Seit nun schon fast 10 
Jahren arbeite ich als Allrounderin 
in einer Firma in der Eventbran-
che.  
Im letzten Jahr wurde ich erfreuli-
cherweise in den Schulrat gewählt, 
und habe nun als neues Mietglied 
eine wichtige, sinnvolle Tätigkeit 
übernommen. Da es in dieser Zeit 
sehr kompliziert ist sich persönlich 
vorzustellen, haben wir diesen 
Weg gewählt. Aber irgendwann 
geht jede Krise vorbei und dann 
können wir dies nachholen. In der 
Zwischenzeit werden wir uns be-
stimmt einmal auf der Strasse be-
gegnen, wenn ich mit meinen Hun-
den unterwegs bin.  
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Falls jemand Fragen hat zu meiner 
Person oder an den Schulrat darf 
man mich gerne anschreiben. 
denise.niederberger@schuledittin-
gen.ch Ich freue mich auf meine 
neuen Aufgaben und werde mich 
gerne für Sie einsetzen. 

Roger Aellen 
Mein Name ist 
Roger Aellen, 
ich bin 48 
Jahre alt, ver-
heiratet und 
habe eine 8-
jährige Toch-
ter. 

Seit dem 1. 
Oktober 2020 

darf ich mich als Schulrat für die 
Schule und Kindergarten Dittingen 
engagieren. 

Aufgewachsen bin ich in Reinach, 
habe einige Jahre in Basel gelebt, 
bis ich 2007 ins Laufental gezogen 
bin. Seit bald 5 Jahren wohne ich 
mit meiner Familie in Dittingen. 
Ich arbeite in der Firma Aqua Solar 
AG in Büsserach als Einkäufer. 

Meinen Ausgleich zur Arbeit finde 
ich in der Natur, wo ich mich beim 
Biken oder Walken gerne in der 
schönen Umgebung von Dittingen 
bewege.  

Ich freue mich auf meine Arbeit im 
Schulrat und auf die damit verbun-
denen Herausforderungen. 

Vereine / Organisationen 

Zweckverband Versorgungsre-
gion APG Laufental informiert 
Aus dem Ressort Soziales und Ge-
sundheit 

Informations-, 
Beratungs- und 
Bedarfsabklärungs- 
Stelle 

IBBS – so heisst die neue Bera-
tungsstelle für Seniorinnen und 
Senioren im Laufental. Von der Pro 
Senectute beider Basel geführt 
wird sie am 1. April 2021 ihre Türe 
an der Hauptstrasse 37 in Laufen 
öffnen. 

Seit dem 1. Januar 2018 ist das 
"neue" Altersbetreuungs- und 
Pflegegesetz (APG) in Kraft. Seit- 

 

her ist auch die Arbeitsgruppe Um-
setzung APG an der Arbeit, damit 
die gesetzlichen Vorgaben in der 
Region Laufental korrekt und frist-
gerecht umgesetzt werden. Diese  

Aufgabe stellte die Arbeitsgruppe 
immer wieder vor Herausforderun-
gen. So war eine gesetzliche Vor-
gabe an die Gemeinden, sich in-
nerhalb von drei Jahren zu Versor-
gungsregionen zusammenzu-
schliessen. Diese Vorgabe konnte 
das Laufental mit der Gründung 
des Zweckverbandes Versor-
gungsregion APG Laufental am 3. 
Dezember 2020 fristgerecht erfül-
len. 

Weitere gesetzliche Vorgaben sind 
das Betreiben einer Informations- 
und Beratungsstelle sowie die Be-
darfsabklärung vor einem Erstein-
tritt in eine stationäre Pflegeein-
richtung. Die Laufentaler Gemein-
den arbeiten schon seit Jahren er-
folgreich mit der Pro Senectute 
beider Basel zusammen, die auf 
der Basis einer Leistungsvereinba-
rung in Laufen eine Beratungs-
stelle betreibt. Die Pro Senectute 
beider Basel betreibt in Zukunft 
die Informations-, Beratungs- und 
Bedarfsabklärungsstelle - kurz 
IBBS - im Auftrag des Zweckver-
bandes Versorgungsregion Lau-
fental. Es handelt sich de facto 
also um nichts Neues, denn bereits 
heute informiert und berät die Pro 
Senectute beider Basel Seniorin-
nen und Senioren und/oder deren 
Angehörige zu Fragen des dritten 
und vierten Alters. 

Die Bedarfsabklärung der Pflege 
und Betreuung, die bei einem Erst-
eintritt in eine stationäre Pflege-
einrichtung neu zwingend durch 
das Gesetz vorgegeben ist, wurde 
mittels Leistungsvereinbarung an 
die Spitex Laufental vergeben. 

Die IBBS wird am 1. April 2021 
von der Bahnhofstrasse 30 in Lau-
fen in die neuen, hellen, freundli-
chen und hindernisfrei zugängli-
chen Räume an die Hauptstrasse 
37, mitten im Stedtli Laufen um-
ziehen und dort ihren Betrieb fort-
führen. 

Bei der IBBS ist auch "Fürenand 
Laufental" angegliedert. "Füren-
and Laufental" hilft beim Vermit-
teln von Freiwilligen und koordi-
niert diese mit den heutigen An-
bietern.

 

Hinweis für Vereine und Kirchen in 
den Gemeinden: Die IBBS führt 
eine Plattform für Freizeitange-
bote. Sie dürfen Ihre Angebote 
fürSeniorinnen und Senioren 
gerne melden. 

Die IBBS ist für alle Einwohnenden 
der Versorgungsregion Laufental 
angeschlossenen Gemeinden, 
(Blauen, Brislach, Dittingen, 
Grellingen, Laufen, Liesberg, 
Nenzlingen, Roggenburg, 
Röschenz, Wahlen, Zwingen), die 
erste Anlaufstelle für alle Fragen 
rund ums Alter. 

Die Mitarbeitenden der IBBS hel-
fen Ihnen vor Ort oder telefonisch 
gerne weiter oder vermitteln Sie 
an die richtige Stelle. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
der IBBS noch in diesem Frühling 
starten können und beraten und 
empfangen Sie gerne ab dem 1. 
April 2021 bei uns an der Haupt-
strasse 37 in Laufen - persönlich 
oder telefonisch. 

Die IBBS ist ab 1. April 2021 täg-
lich zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Telefondienst 

Tel. 061 763 85 15 

Montag bis Freitag  
8.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr 

Schalterstunden 

Montag geschlossen 

Dienstag und Freitag  
9.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch  
9.00 bis 17.00 Uhr durchgehend offen 

Donnerstag 
9.00 – 12.00 und 14.00 – 19.00 Uhr 

Die IBBS ist auch per Mail erreich-
bar: Beratung@ibbs-laufental.ch 

Der Vorstand des Zweckverbandes 
Versorgungsregion Laufental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Die Burgerkorporation vermietet 
 

 

Tiefgarage Dorfstrasse 26, nach Vereinbarung 

- Ein Garagenplatz für ein Auto Fr. 110/Mt.    

- Ein Garagenplatz für ein Motorrad Fr. 25/Mt.   

Details können auf newhome.ch eingesehen wer-
den. 

 

Für eine Besichtigung oder weitere Auskünfte kön-
nen Sie Sandra Krüttli, 079 120 55 85, kontaktieren. 

 

 

Winterstimmung          Foto: Eduard Jermann 

 

 

 

 

Steuererklärung leicht gemacht 
Demnächst muss die Steuererklärung ausgefüllt 
werden. Wer mindestens 60 Jahre alt ist, kann diese 
Aufgabe auch an die ausgewiesenen und diskreten 
Fachleute von Pro Senectute beider Basel delegieren.  

Sie können zwischen drei Varianten wählen: 

• Sie senden alle Unterlagen für die Steuererklä-
rung sowie eine Kopie der definitiven Veranla-
gung 2019 per Post an Pro Senectute beider Ba-
sel, Steuererklärungen, Postfach, 4010 Basel. 

• Hausbesuch: Die Beraterinnen und Berater füllen 
die Steuererklärung bei Ihnen daheim aus. 
Selbstverständlich werden Schutzmassnahmen 
eingehalten. 

• Beratung: Sie füllen die Steuererklärung selbst 
aus, benötigen bei gewissen Themen aber eine 
Beratung. 

Der Service wird zu fairen Tarifen auf der Grundlage 
von Einkommen und Vermögen angeboten. 

 

Auskünfte und Anmeldung: 

Telefon  061 206 44 55   
Mo/Di/Do/Fr  9 –12 Uhr  
1. Februar bis 28. Mai 2021 

bb.prosenectute.ch/steuerflyer 

Aktion Sternsingen 

 
 

Impressum 

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Dittingen, verantwortlich für Texte ist die Gemeindeverwaltung 
17. Jahrgang, Auflage 380 Exemplare. 

Gemeindeverwaltung Dittingen  Schalteröffnungszeiten 

Schulweg 2  4243 Dittingen  Montag  geschlossen 
Telefon 061 766 25 50 Dienstag- Donnerstag  nur auf Voranmeldung  
E-Mail  gemeinde@dittingen.ch Freitag  geschlossen 
 
Wir bitten sie, wenn immer möglich ihre Anliegen telefonisch oder per Mail an uns zu richten. 

Das Telefon ist von Dienstag bis Donnerstag von 09.00 – 11.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr bedient. 
 
Für Notfälle montags, freitags und an Feiertagen-Telefon 079 395 25 50 
 
Kontakte Gemeinde Dittingen 

Verwaltungsleitung Claudia Lipski Tel 061 766 25 51 claudia.lipski@dittingen.ch 
Einwohnerdienste Colin Kamber Tel 061 766 25 52 colin.kamber@dittingen.ch 
Werkhof Andreas Buser Tel 061 766 25 56 andreas.buser@dittingen.ch 
Notfall-Nr. Leitungsbruch   Tel 079 617 66 22 Heinis AG, Zwingen  
Wildhüter/Jagdaufseher Silvio Schmidlin Tel 079 625 23 75 Jagdgesellschaft Burgchopf  
 Adrian Burger Tel 076 562 73 12 Jagdgesellschaft Burgchopf  
 
Redaktionsschluss nächste Ausgabe 26. März 2021
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Das Pächfelswägli braucht nach den Schneefällen unsere Hilfe 
 

Die Schneefälle dieses Winters haben den Bäumen entlang des Pächfelswägli 
und damit dem beliebten Verbindungsweg arg zugesetzt, worauf dieser leider 
aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste. 

Die Bäume sind geräumt, der Fussweg ist aber immer noch in keinem begeh-
baren Zustand für Wandernde und muss repariert werden. 

Der Burgerrat sucht Freiwillige die bereit wären, gegen ein kleines Entgelt, den 
Weg wieder für Spaziergänger herzurichten. 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie bereit sind, uns zu hier unterstützen. 

Die Verwaltung freut sich auf Ihre Meldung auf 079 850 30 29 oder per eMail 
an verwaltung@bk-dittingen.ch. 

Der Burgerrat 

 

 

 

 

 

 

Häckseldienst 2021 

Mittwoch 07. April 2021 

Der Häckseldienst findet von Haus-zu-Haus statt. Bitte das Häckselgut ab 07.00 Uhr an einer gut zugänglichen 
stelle geordnet bereitstellen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANMELDUNG ZUM HÄCKSELDIENST VOM 07. APRIL 2021 

 

Name Vorname ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Standort des Häckselguts ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beanspruchte Häckselzeit in Minuten ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Anmeldung bis spätestens Donnerstag 01. April 2021 bei der Gemeindeverwaltung einwerfen. 

Sie können die Anmeldung auch telefonisch oder via E-Mail erledigen: 
Tel. 061 766 25 50 – E-Mail: gemeinde@dittingen.ch 

 

mailto:verwaltung@bk-dittingen.ch


    BURGERKORPORATION DITTINGEN 
Sparte Fernwärme 

Kontakt und Informationen 
079 850 30 29 

verwaltung@bk-dittingen.ch 
www. bk-dittingen.ch 

 

 

Information zum Stand der Arbeiten und zu den nächsten Projekt-Schritten 
Die erfreuliche Entwicklung des Projekts "Fernwärme 2.0" geht unvermindert und Schritt für Schritt weiter in 
die nächste Phase. Es wird langsam konkret: 

• Das Tiefbauamt BL führt die Submission (Ausschreibung) der Arbeiten rund um das Projekt 
"Sanierung Dorfstrasse" durch. 

• Vertreter der Burgerkorporation besuchen in den kommenden Wochen die Interessenten an einem 
Anschluss an die Fernheizung, um die Details zu klären und eine Absichtserklärung zu vereinbaren. 

• Die Projektgruppe arbeitet an der endgültigen Variante und der Ausschreibung der Verbindungs-
leitungen bzw. der Gestaltung der Heizzentralen, mit Fokus auf der "Variante 0 plus" ("Dezentrale"). 

Hier die aktualisierte Übersicht, über die Entwicklung der Varianten der Fernwärme-Erzeugung ab spätestens 
Herbst 2024 – vorbehalten sind die Entscheidungen der Burgerversammlung (geplant im April 2021): 

 
Die Anschluss-Interessierten werden in den kommenden Tagen für einen Termin vor Ort kontaktiert. 

Ausweitung der Anschlussgebiete für die Fernheizung auf Obermatt / Hollenweg 
Aufgrund der positiven Entwicklung und des grossen Interesses am Anschluss an die Fernheizung besteht - 
bei entsprechender Nachfrage - künftig die Möglichkeit, auch in den Gebieten 

• Obermatt (gesamtes Gebiet) 
• Hollenweg (gesamter Bereich unterhalb und oberhalb des Hollenwegs) 

einen Anschluss an die Fernheizung zu realisieren. 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie jetzt oder in absehbarer Zukunft Interesse an einem Anschluss an die 
Fernwärme haben. 
Das Projektteam und der Burgerrat freuen sich auf Ihre Nachricht auf 079 850 30 29 oder per eMail an 
verwaltung@bk-dittingen.ch. 

Projektgruppe Fernwärme 2.0 und Burgerrat 

mailto:verwaltung@bk-dittingen.ch


Holzschlag zur Sicherheit der Waldbesucher im Gebiet «Asp» 
in Dittingen 

Ende letzten Jahres haben wir an dieser Stelle über die bevorstehende 
Sicherheitsholzerei auf Asp berichtet: 

Von Waldbesuchern wurde mehrmals die Situation 
auf Asp, vor allem dort, wo der Wanderweg 
innerhalb des Waldes verläuft, als gefährlich 
empfunden. Bei einer erneuten Kontrolle durch den 
Forstdienst zeigte sich, dass der erneute, trockene 
Sommer 2020 die Schäden an den Buchen stark 
verschlimmert hat. 95% der Buchen sind stark 
geschädigt oder bereits abgestorben (Bild links). 
Aufgrund dieser Situation, entschied man sich für 
die Beseitigung der akuten Gefahren noch diesen 
Winter.
Der Waldbestand wird geräumt werden und im 
Waldrandbereich zwischen Feld und Hangkante so 

vorbereitet, dass sich ein natürlicher Waldrand aus Sträuchern bilden kann. Dies entspricht auch den 
aktuellen Vorgaben von Naturschutz, Waldentwicklungsplan und Zonenplan Landschaft. Asthaufen, 
einzelne liegengelassene Bäume und einzelne stehend-abgestorbene Bäume (Totholz) dienen 
verschiedensten Tier-, Insekten- und Pilzarten als Lebensraum und sind Bestandteil der 
Naturschutzvergaben. Keinesfalls handelt es sich dabei um eine «Sauerei» im Wald

Inzwischen sind die Arbeiten ausgeführt
Auf den Bildern ist die Fläche des zukünftigen Waldrandbereiches ersichtlich, auf dem eine Vielzahl 
von Sträuchern und Pflanzen ihren Platz finden werden und so unsere Landschaft aufwerten. Das 
Fusswägli ist wieder begehbar. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Revierförster Peter Stampfli unter Tel. Mobil +41 79 344 84 26
oder Email forstchall@bluewin.ch   

Dittingen, 23.02.2021 

Forstrevier CHALL und die Waldbesitzer 

CeJermann
Stempel
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